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 Veröffentlicht am 05.04.1990

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §112 Abs1 idF 1983/137;

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

Rechtssatz

Welchen Umfang die Verp;ichtung zur gewissenhaften Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten unter Bedachtnahme

auf mögliche menschlich verständliche Fehlerquellen einnimmt, läßt sich im einzelnen nicht beschreiben. Hiebei

kommt es wesentlich auf die dienstliche Stellung des Beamten und den Verwaltungszweig an, in dem er beschäftigt ist

(Hinweis E 14.5.1980, 226/80, VwSlg 10135/A).
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